
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein beabsichtigt aufgrund des Bundes- und
Landesnaturschutzgesetzes den Landschaftsraum Roßlache als Landschaftsschutzgebiet
auszuweisen.

Es ist 230 Hektar groß und umfasst Teile der Gemarkungen Edigheim und Oppau. Der

Verordnungsentwurf und die dazu gehörige Karte liegen in der Zeit vom Montag, 10. Oktober,

bis Freitag, 11. November 2022, bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen, Bereich Umwelt,

Bismarckstraße 29, Zimmer 107, aus. Die Unterlagen können montags, dienstags, mittwochs

und freitags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 15 Uhr

eingesehen werden.

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei Wochen

nach Ablauf der Auslegungsfrist Anregungen und Einwendungen schriftlich, zur Niederschrift

oder auf elektronischem Wege bei der Unteren Naturschutzbehörde vorbringen. Die E-

Mailadresse lautet umwelt@ludwigshafen.de.

KARTE GEPLANTES LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET ROSSLACHE (2 MB)

RECHTSVERORDNUNG GEPLANTES LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET ROSSLACHE (45 KB)

Roßlache soll als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen werden

https://www.ludwigshafen.de/
mailto:umwelt@ludwigshafen.de
https://www.ludwigshafen.de/fileadmin/Websites/Stadt_Ludwigshafen/Nachhaltig/Umwelt/Naturschutz/Rosslache/karte_geplantes_landschaftschutzgebiet_rosslache.pdf
https://www.ludwigshafen.de/fileadmin/Websites/Stadt_Ludwigshafen/Nachhaltig/Umwelt/Naturschutz/Rosslache/rechtsverordnung_geplantes_landschaftschutzgebiet_rosslache.pdf

